
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/23 5Ob53/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1987

Norm

WEG 1975 §23 Abs2

WGG 1979 §18

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 18 Satz 2 WGG über die ua in Mietverträgen anzuführenden Beträge, die im Zusammenhang mit

dem Erstbezug als Baukostenbeiträge zu leisten waren (sind), verlangt nicht auch die zahlenmäßig bestimmte Angabe

dieser Beträge - anders als § 23 Abs 2 WEG.
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